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Kein Steuerstundungsmodell 
bei aktiver Betätigung des 
Steuerpflichtigen

Ein Steuerstundungsmodell, dessen Ver-
luste grundsätzlich nicht ausgleichsfähig 
sind, liegt nur dann vor, wenn der Steuer-
pflichtige ein vorgefertigtes Konzept 
vorfindet, das er nur noch anzunehmen 
braucht, so dass er sich wie ein passiver 
Anleger verhält. Ist der Steuerpflichtige 
hingegen in der Weise aktiv, dass er bei 
der Gestaltung des Konzepts mitwirkt, 
handelt es sich nicht um ein Steuerstun-
dungsmodell, sodass seine Verluste in 
vollem Umfang ausgleichsfähig sind.

Hintergrund: Verluste aus einem Steuer-
stundungsmodell sind nach dem Gesetz 
nicht mit anderen positiven Einkünften 
ausgleichbar. Sie sind lediglich verre-
chenbar und können nur mit künftigen 
Einkünften aus dem Steuerstundungsmo-
dell verrechnet werden. 

Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, 
wenn aufgrund einer modellhaften 
Gestaltung negative Einkünfte erzielt 
werden sollen. Eine modellhafte Gestal-
tung ist dann anzunehmen, wenn der 
Steuerpflichtige aufgrund eines vorgefer-
tigten Konzepts die Möglichkeit erhält, 
zumindest in der Anfangsphase der In-
vestition Verluste mit übrigen Einkünften 
zu verrechnen.

Sachverhalt: Die Klägerin war eine KG, 
die von A und B im Jahr 2006 gegründet 
wurde und an der sich C als atypisch 
stiller Gesellschafter beteiligte. B hatte im 
Jahr 2006 hohe Einkünfte erzielt. Bei der 
Gründung der KG hatte der von B beauf-
tragte Rechtsanwalt und Steuerberater 
R mitgewirkt, eine Anlagestruktur mit 
steuerlichem Verlustverrechnungspoten-
zial zu begründen. R empfahl eine Treu-
handstruktur. Dieser Empfehlung folgten 
A, B und C aber nicht, sondern gründeten 
die KG selbst (A und B) bzw. beteiligten 
sich als stiller Gesellschafter (C). Die 
KG erwarb dann Schuldverschreibun-
gen, deren Erwerb durch Bankdarlehen 
finanziert wurde, bei deren Auszahlung 
ein Disagio abgezogen wurde. An den 
Verhandlungen mit den Banken nahmen 
A, B und C sowie R teil. Im Jahr 2006 
erzielte die KG einen Verlust, den das 
Finanzamt als Verlust aus einem Steuer-
stundungsmodell ansah, so dass er mit 
den positiven Einkünften von A, B und C 
nicht verrechnet werden konnte. Gegen 
diese Feststellung klagte die KG.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der Klage statt:

 + Eine Beteiligung an einem Steuerstun-
dungsmodell kann dadurch begründet 
werden, dass man sich an einem ge-
schlossenen Fonds, der ein Steuerstun-
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dungsmodell umsetzt, beteiligt oder in-
dem eine Einzelinvestition in Gestalt eines 
Steuerstundungsmodells getätigt wird.

 + A, B und C haben sich nicht an einem 
geschlossenen Fonds beteiligt, denn die 
KG hatte keinen geschlossenen Anleger-
kreis. Vielmehr hätten nach dem Ge-
sellschaftsvertrag der KG noch weitere 
Anleger der KG beitreten können.

 + Es handelte sich jedoch um eine 
Einzelinvestition, da die KG eine Schuld-
verschreibung gezeichnet hat. Allerdings 
liegt ein Steuerstundungsmodell nur 
dann vor, wenn die Investition aufgrund 
eines vorgefertigten Konzepts erfolgt und 
sich der Anleger passiv verhält, also das 
ihm vorgelegte Konzept „abnickt“.

 + Im Streitfall haben A, B und C kein 
vorgefertigtes Konzept vorgefunden, 
das sie lediglich übernommen haben, 
sondern sie haben an der Gestaltung und 
dem Entwurf des Konzepts aktiv mitge-
wirkt. So haben sie die KG gegründet (A 
und B), sind von dem Vorschlag des R, ein 
Treuhandmodell umzusetzen, abgewi-
chen und haben zusammen mit R eigen-
ständige Verhandlungen mit den Banken 
geführt. Zudem war B auch geschäftsfüh-
render Kommanditist.
 
Hinweise: Das Urteil hat zur Folge, dass 
der von der KG erzielte Verlust von A, B 
und C im Umfang ihrer jeweiligen Beteili-
gungsquote mit ihren positiven Einkünf-
ten verrechnet werden kann und damit 
ihre Einkommensteuerlast mindert. Hätte 
das Finanzamt Recht bekommen, hätten 
A, B und C warten müssen, bis die KG 
eines Tages Überschüsse erzielt, und 
erst dann den lediglich verrechenbaren 
Verlust zur Verrechnung mit diesen Über-
schüssen nutzen können.

Der Verlust der KG ergab sich insbesonde-
re aus dem Disagio des aufgenommenen 
Bankdarlehens, das in voller Höhe als 
Werbungskosten abziehbar war, sowie 
aus den Zinsen für dieses Darlehen.

Der BFH macht deutlich, dass steuerliche 
Vorschriften, die zu Verlusten führen, 
durchaus von Einzelinvestoren genutzt 
werden können. Verhindert werden soll 
aber, dass derartige Vorschriften konzep-
tionell aufgearbeitet werden und einer 
Vielzahl von Anlegern angeboten werden.

Kfz-Privatnutzung eines 
Handwerkers

Hat ein selbständig tätiger Hausmeister 
seinem Betriebsvermögen ein Fahrzeug 
zugeordnet, das lediglich zwei Sitze hat 
und nicht über eingebaute Werkzeug-
fächer oder vergleichbare Einbauten 
verfügt, kann von einer Privatnutzung 
dieses Fahrzeugs ausgegangen werden, 
wenn der Hausmeister privat kein Fahr-
zeug besitzt. Die Privatnutzung ist dann 
nach der sog. 1 %-Methode zu bewerten 
und zu versteuern.

Hintergrund: Die private Nutzung eines 
betrieblichen Kraftfahrzeugs ist als 
Entnahme zu versteuern. Wird kein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, 
ist die Entnahme nach der sog. 1 %-Me-
thode mit 1 % des inländischen Brutto-
listenpreises zuzüglich der Kosten für die 
Sonderausstattung zu bewerten.

Sachverhalt: Der Kläger betrieb einen 
Hausmeister-Service. Seinem Betriebsver-
mögen hatte er einen Mercedes Benz Vito 

und ein Multicar M26 Profiline zugeord-
net. Der Mercedes Benz Vito verfügte über 
zwei Sitzplätze; im hinteren Bereich des 
Fahrzeugs befanden sich keine Einrich-
tungen für betriebliche Zwecke wie z. B. 
eingebaute Fächer für Werkzeuge.  
 
Der Kläger besaß keine Fahrzeuge im 
Privatvermögen. Das Finanzamt ging von 
einer Privatnutzung des Mercedes Vito  
 

 
 
 
aus und setzte eine Entnahme nach der  
1 %-Methode an. Hinsichtlich des Mul 
ticar M26 Profiline ging das Finanzamt 
nicht von einer Privatnutzung aus.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) folgte der Auffassung des Finanz-
amts und wies die vom Kläger erhobene 
Nichtzulassungsbeschwerde ab:

 + Die Privatnutzung eines betrieblichen 
Kfz ist als Entnahme zu versteuern. Es 
ist davon auszugehen, dass der Mercedes 
Vito auch privat genutzt wurde.

 + Zum einen war der Mercedes Vito nicht 
als typisches Handwerkerfahrzeug ausge-
stattet, da er über keine Einrichtungen für 
betriebliche Zwecke wie z. B. eingebaute 
Fächer für Werkzeuge verfügte. Zum ande-
ren verfügte der Kläger über kein privates 
Kfz; er war daher für Privatfahrten auf den 
betrieblichen Mercedes angewiesen.
 
Hinweise: Eine Privatnutzung wird 
nach der Rechtsprechung des BFH nicht 
angenommen, wenn das betriebliche 
Fahrzeug ein typisches Handwerkerfahr-
zeug und z. B. hinter dem Fahrerbereich 
fensterlos ist und sich im hinteren Teil des 
Fahrzeugs Materialschränke und Werk-
zeuge befinden. Weitere Voraussetzung 
ist allerdings, dass der Unternehmer noch 
ein Fahrzeug im Privatvermögen besitzt, 
das er für Privatfahrten verwenden kann.
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„Essen auf Rädern“  
nicht absetzbar

Die Kosten eines pflegebedürftigen Ehe-
paares für „Essen auf Rädern“ sind nicht 
als außergewöhnliche Belastungen ab-
setzbar. Denn Aufwendungen für die Ver-
pflegung gehören zu den üblichen Kosten 
der Lebensführung und sind daher nicht 
zwangsläufig.

Hintergrund: Aufwendungen, die dem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig entste-
hen, weil er sich ihnen aus rechtlichen, 
tatsächlichen oder sittlichen Gründen 
nicht entziehen kann und die notwen-
dig und angemessen sind, können als 
außergewöhnliche Belastungen abgesetzt 
werden. Ein typisches Beispiel hierfür 
sind Krankheitskosten.

Sachverhalt: Die Kläger waren im 
Streitjahr 2019 verheiratet und zu 100 % 
schwerbehindert. Außerdem war für den 
Ehemann der Pflegegrad 2 und für die 
Ehefrau der Pflegegrad 3 festgestellt wor-
den. Die Kläger bestellten im Jahr 2019 
„Essen auf Rädern“ und zahlten hierfür 
ca. 1.500 €, die sie als außergewöhnliche 
Belastungen geltend machten und die das 
Finanzamt nicht anerkannte.

Entscheidung: Das Finanzgericht Müns-
ter (FG) wies die hiergegen gerichtete 
Klage ab:

 +  Der Abzug außergewöhnlicher Be-
lastungen setzt zwangsläufige Aufwen-
dungen voraus, die der überwiegenden 
Mehrzahl der Steuerpflichtigen nicht 
entstehen.

 +  Aufwendungen für die Verpflegung 
sind grundsätzlich nicht zwangsläufig, 
wenn sie nicht unmittelbar der Heilung 
einer Krankheit dienen. Vielmehr ge-
hören Kosten für die Verpflegung zu den 
üblichen Kosten für die Lebensführung, 
zumal das im Streitfall gelieferte Essen 
wie z. B. panierte Alaska-Lachshappen 
im mittleren Preisbereich von ca. 7 bis 9 € 
pro Mahlzeit lag.

 +  Außergewöhnliche Belastungen sind 
auch dann zu verneinen, wenn krank-
heitsbedingt höhere Kosten für die 
Verpflegung entstehen; denn nach dem 
Gesetz werden Aufwendungen, die durch 
Diätverpflegung entstehen, ausdrücklich 
nicht als außergewöhnliche Belastungen 
anerkannt.

 +  Auch die Lieferkosten gehören nicht 
zu den außergewöhnlichen Belastungen, 
da die Lieferung von Essen heutzutage 
weit verbreitet und daher nicht außerge-
wöhnlich ist.
 
Hinweise: Die Kläger können jedoch 
einen Behinderten-Pauschbetrag geltend 
machen, der bei einer Behinderung von 
100 % aktuell 2.840 € beträgt.

Behandlungskosten eines 
Lipödems

Die Kosten für eine Fettabsaugung 
(Liposuktion) zwecks Behandlung eines 
Lipödems sind jedenfalls seit 2016 auch 
dann als außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich absetzbar, wenn weder ein 
amtsärztliches Gutachten noch eine ärzt-
liche Bescheinigung eines Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung vorab 
eingeholt worden sind. Denn es handelt 
sich bei der Liposuktion jedenfalls seit 

2016 um eine medizinisch anerkannte 
Heilbehandlung.

Hintergrund: Aufwendungen, die dem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig entste-
hen, weil er sich ihnen aus rechtlichen, 
tatsächlichen oder sittlichen Gründen 
nicht entziehen kann und die notwendig 
und angemessen sind, können als außer-
gewöhnliche Belastungen abgesetzt wer-
den. Ein typisches Beispiel hierfür sind 
Krankheitskosten. Für wissenschaftlich 
nicht anerkannte Behandlungsme-
thoden ist nach dem Gesetz vorab ein 
amtsärztliches Gutachten oder eine 
ärztliche Bescheinigung eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung 
einzuholen.

Sachverhalt: Die Klägerin litt seit 2012 
unter einem Lipödem (Störung der Fett-
verteilung im Körper). Auf Empfehlung 
ihres Arztes ließ sie im Jahr 2017 drei 
Liposuktionsbehandlungen durchführen, 
die von der Krankenkasse nicht erstattet 
wurden. Sie machte die Kosten daher als 
außergewöhnliche Belastungen geltend. 
Das Finanzamt erkannte die außerge-
wöhnlichen Belastungen nicht an und 
begründete dies damit, dass vorab ein 
amtsärztliches Gutachten oder eine ärzt-
liche Bescheinigung eines Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung hätte 
eingeholt werden müssen.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der hiergegen gerichteten 
Klage statt:

 + Krankheitskosten sind grundsätz-
lich außergewöhnliche Belastungen, da 
sie dem Steuerpflichtigen zwangsläufig 
erwachsen. Allerdings muss es sich um 
Kosten handeln, die zum Zweck der Hei-

ALLE STEUERZAHLER
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lung oder zum Zweck der Linderung der 
Krankheit getätigt werden.

 + Zwar ist bei wissenschaftlich nicht 
anerkannten Behandlungsmethoden, 
wie einer Frisch- und Trockenzellbe-
handlungen oder einer Eigenbluttherapie 
vorab ein amtsärztliches Gutachten / eine 
ärztliche Bescheinigung eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung 
einzuholen.

 + Seit dem Jahr 2016 ist die Liposuktion 
aber eine wissenschaftlich anerkannte 
Behandlungsmethode zur Behandlung 
von Spontan- und Druckschmerz sowie 
der Ödem- und Hämatomneigung, ins-
besondere auch zur Behandlung eines 
Lipödems. Hierzu gibt es seit 2016 ent-
sprechende wissenschaftliche Gutachten 
der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften, der Bundesärztekammer sowie 
weiterer medizinischer Fachgesellschaf-
ten wie z. B. der Deutschen Gesellschaft 
für Wundheilung und Wundbehandlung.

 + Der Abzug der Kosten als außerge-
wöhnliche Belastungen setzte daher im 
Streitfall weder ein amtsärztliches Gut-
achten noch eine ärztliche Bescheinigung 
eines Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung vor Durchführung der 
Liposuktion voraus.
 
Hinweise: Eine Liposuktion stellt nach 
dem Urteil des BFH in der Regel keinen 
kosmetischen Eingriff dar, sondern dient 
der Linderung von Schmerzen sowie der 
Vermeidung von Sekundärerkrankungen. 
Der Klägerin kam zugute, dass sich die 
medizinische Sicht seit 2015 zugunsten 
der Liposuktion gewandelt hat, die seit-
dem als Behandlungsmethode wissen-
schaftlich anerkannt ist.

Entscheidet sich der Steuerpflichtige 
für eine Behandlung, die wissenschaft-
lich nicht oder noch nicht anerkannt ist, 
werden die Kosten von der Krankenkasse 
nicht ersetzt. Damit stellt sich die Frage 
des steuerlichen Abzugs als außerge-
wöhnliche Belastung, der im Fall fehlen-
der wissenschaftlicher Anerkennung die 
vorherige Einholung eines amtsärztlichen 
Gutachtens oder einer ärztlichen Beschei-
nigung eines Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung verlangt. Sollte 
dieses tatsächlich vorab eingeholt worden 
sein, könnte damit bereits die Erstattung 
durch die Krankenkasse beansprucht 
werden, so dass es keine außergewöhn-
liche Belastung mehr gibt.

Steuerermäßigung für  
haushaltsnahe Dienstleistungen 
bei Mietern

Mieter können für die auf sie entfallen-
den Aufwendungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerker eine 
Steuerermäßigung geltend machen, wenn 
sich die Aufwendungen aus einer Be-
triebskostenabrechnung oder aus einer 
Bescheinigung, die dem von der Finanz-
verwaltung veröffentlichten Muster 
entspricht, ergeben. Für die Steuerermä-
ßigung ist nicht erforderlich, dass der 
Steuerpflichtige den Handwerkervertrag 
bzw. den Vertrag über die haushaltsnahe 
Dienstleistung selbst abgeschlossen hat.

Hintergrund: Für Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen für die Inanspruchnah-
me haushaltsnaher Dienstleistungen wird 
eine Steuerermäßigung von 20 %, maxi-
mal 4.000 €, gewährt. Werden Handwer-
kerleistungen für Renovierungs-, Erhal-
tungs- oder Modernisierungsmaßnahmen 
im Haushalt des Steuerpflichtigen in 
Anspruch genommen, wird eine Steuer-

ermäßigung von ebenfalls 20 %, maximal 
1.200 €, gewährt. Aufwendungen für das 
Material sind nicht begünstigt, sondern 
nur der Lohnanteil. Die Steuerermäßi-
gung für Handwerkerleistungen setzt 
voraus, dass der Steuerpflichtige für die 
Aufwendungen eine Rechnung erhalten 
und er auf das Konto des Handwerkers 
gezahlt hat; Barzahlungen sind nicht 
begünstigt.

Sachverhalt: Die Kläger waren Mieter 
einer Wohnung in einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft (WEG). In ihrer Be-
triebskostenabrechnung für 2016 waren 
u. a. Kosten für die Funktionsprüfung 
des Rauchwarnmelders, Kosten für die 
Treppenhausreinigung sowie für die 
Gartenpflege und den Schneeräumdienst 
ausgewiesen. Für diese Kosten beantrag-
ten die Kläger eine Steuerermäßigung 
für haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen. Der Schneeräum-
dienst und die Gartenpflege waren von 
Mitgliedern der WEG ausgeführt worden. 
Das Finanzamt gewährte die Steuerermä-
ßigung nicht.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hielt eine Steuerermäßigung 
grundsätzlich für möglich, verwies die 
Sache jedoch zur weiteren Aufklärung an 
das Finanzgericht (FG) zurück:

 + Dem Grunde nach handelte es sich 
um begünstigte haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Handwerkerleistungen: 
Die Treppenhausreinigung, die Gar-
tenpflege und der Schneeräumdienst 
sind haushaltsnahe Dienstleistungen, da 
sie üblicherweise durch Mitglieder des 
Haushalts erledigt werden. Zum Haushalt 
gehört auch die Räumung des Schnees 
auf dem Gehweg vor dem Haus, nicht 
aber die Schneeräumung auf der Straße 
vor dem Haus. Im Streitfall wurde nur der 
Gehweg vom Schnee befreit. Die Funk-
tionsprüfung des Rauchwarnmelders 
war eine handwerkliche Tätigkeit im 
Haushalt der Kläger.

 + Die Kläger haben die haushaltsnahen 
Dienstleistungen und Handwerkerleis-
tungen auch in Anspruch genommen. 
Hierfür genügt es, dass die Kläger von 
diesen Leistungen profitiert haben. Es ist 
nicht erforderlich, dass die Kläger selbst 
den Auftrag für die Leistungen erteilt 
haben.

 + Die Kläger haben für die Leistungen 
auch eine Rechnung erhalten. Insoweit 
genügt es, dass sie eine Betriebskosten-
abrechnung vorlegen können, in der 
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die erforderlichen Angaben zur Art der 
Leistungen und zum Zeitraum sowie zu 
den angefallenen Arbeitskosten enthalten 
sind. Soweit das Finanzamt diese Unter-
lagen im Streitfall nicht für ausreichend 
gehalten hat, muss das FG nun im zweiten 
Rechtsgang aufklären, ob Rechnungen der 
Leistungserbringer vorliegen und die er-
forderlichen Angaben enthalten. Dies wird 
insbesondere hinsichtlich der Schneebe-
seitigung und der Gartenpflege zu prüfen 
sein, da diese Leistungen von Mitgliedern 
der WEG ausgeführt worden sind.

 + Hinsichtlich der Zahlung auf das 
Konto des jeweiligen Leistungserbringers 
genügt es für die Steuerermäßigung, dass 
die Überweisung von der WEG oder vom 
Vermieter geleistet worden ist.
 
Hinweise: Der BFH stärkt die Position der 
Steuerpflichtigen, weil er grundsätzlich 

Betriebskostenabrechnungen, Haus-geld-
abrechnungen oder sonstige Abrech-
nungsunterlagen des Vermieters oder 
Verwalters als Nachweis für begünstigte 
Handwerkerleistungen und haushaltsna-
he Dienstleistungen anerkennt. Der BFH 
folgt zudem der Auffassung der Finanz-
verwaltung, die es für ausreichend hält, 
dass die begünstigten Aufwendungen in 
einer Bescheinigung des Verwalters bzw. 
Vermieters entsprechend dem von der Fi-
nanzverwaltung veröffentlichten Muster 
ausgewiesen werden.

Allerdings bleibt es dabei, dass die ge-
nannten Unterlagen „weniger“ als eine 
Rechnung des Leistungserbringers sind. 
Enthalten diese Unterlagen also nicht die 
wesentlichen Angaben oder bestehen 
Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit,  
ist der Steuerpflichtige gefordert, sich die 
Rechnungen des Leistungserbringers zu 

verschaffen und dem Finanzamt vor-
zulegen; als Mieter hat er insoweit ein 
Belegeinsichtsrecht und kann die Belege 
auch kopieren bzw. scannen oder fotogra-
fieren. Scheitert das Einsichtsverlangen 
des Steuerpflichtigen, kann das Finanz-
amt oder das FG den Vermieter bzw. den 
Verwalter zur Vorlage der Rechnungen 
auffordern. Sollte auch dies scheitern, ist 
der Steuerpflichtige gezwungen, die Vor-
lage der Rechnungen im Zivilrechtsweg 
zu erstreiten.

Die Rechtsprechung gilt entsprechend 
für Aufwendungen der Wohnungs-
eigentümer, wenn die Beauftragung 
für haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen durch die 
WEG – regelmäßig vertreten durch deren 
 Verwalter – erfolgt ist.
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Wichtige Termine:  
Steuer und Sozialversicherung im September 2023

11.9.2023 
Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 14.9.2023 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen 
per Scheck)

27.9.2023 
Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim  
Sozialversicherungsträger am 27.9.2023

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse  
(Einzugsstelle) bis zum 25.9.2023
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